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: : Datenschutz, Datensicherheit und 
rechtliche Grundlagen: 
·  Beim Versand sind auf der Versicherten-

karte nur folgende Daten auf dem Mi-
kroprozessor abgespeichert: 

–  Name, Vorname, Geschlecht und Ge-
burtsdatum 

–  Karten-Nummer, neue AHV-Nummer, 
Ablaufdatum der Versichertenkarte 

–  Name und BAG-Nummer des Versiche-
rers 

–  Daten der europäischen Krankenver- 
sicherungskarte (siehe blaue Rückseite) 

·  Medizinische Notfalldaten dürfen nur 
beim zugelassenen Leistungserbringer 
und im Auftrag des Patienten gespei-
chert und gelesen werden! Die Kran-
kenversicherung hat keinen Zugriff auf 
die medizinischen Notfalldaten. Der 
PIN/PUK-Code ist dem Versicherer nicht 
bekannt. 

·  Die rechtlichen Grundlagen sind in der 
Verordnung Versichertenkarte (VVK) 
des Bundes vom 14.2.2007 geregelt und 
basieren auf Art. 42a des Krankenver-
sicherungsgesetzes (KVG).

: : Jetzt mit Chip! Was bringt’s? 
·  Elektronisches Auslesen der administra-

tiven Daten bei Arzt, Apotheke, Spital, 
etc. 

·  Offizielle Kartennummer (analog Kredit-
karte) und neue AHV-Nummer für Ab-
rechnung 

·  Zugangsschlüssel für Versicherten- und 
Deckungsinformationen beim Leis-
tungserbringer 

·  Freiwilliges Abspeichern von medizini-
schen Notfalldaten (Allergien, Krankhei-
ten, etc.) 

·  Freiwilliger Schutz von medizinischen 
Notfalldaten mit PIN-Code beim Arzt & 
im Spital 

: : Weiterhin mit den bewährten 
 Funktionen: 

·  Mitgliederausweis des Krankenversi-
cherers für die Grundversicherung 

·  In der Apotheke für bargeldlosen Medi-
kamentenbezug (Chip oder Magnet-
streifen) 

·  Im europäischen Ausland für bargeld-
lose Behandlung (blaue Rückseite) 

·  Mit medizinischer Notfallnummer im 
Ausland 

: : In Zukunft: 
·  Freiwillige Teilnahme bei kantonalem 

Modellversuch mit medizinischen Da-
ten mit PIN-Code 
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: : Benutzungsvorschriften zur 
 Versichertenkarte 

1.  Bitte benutzen Sie Ihre persönliche 
Krankenversicherungskarte bei Ihrem 
nächsten Besuch bei einem medizini-
schen Leistungserbringer (Arzt, Apo-
theke, Spital, etc.) im Ausland oder 
Inland zur Vereinfachung der admini-
strativen Abrechnung mit dem Kran-
kenversicherer. Der Leistungserbrin-
ger ist verpflichtet, bei seiner Abrech-
nung die Karten-Nummer und die 
neue AHV-Nummer aufzuführen. 
Wenn die Karte nicht vorgezeigt wird 
und dadurch die Abrechnung nicht 
reibungslos abläuft, kann der Versi-
cherer beim Versicherten eine Gebühr 
für die entstandenen Mehrkosten ver-
langen. 

2.  Bitte bewahren Sie die Versicherungs-
karte und das Begleitschreiben auf 
und vermeiden Sie allfällige Beschädi-
gungen der Karte, des Magnetstrei-
fens und des Mikroprozessors. Bei  
einem allfälligen Verlust der Ver- 
sicherungskarte melden Sie das bitte 
umgehend beim Krankenversicherer, 
welcher die Karte sperrt und eine  
Ersatzkarte zustellt. Für Ersatzkarten 
kann eine Gebühr erhoben werden. 
Bei Beendigung der Versicherungs-
periode schicken Sie die Versicherten-
karte an den Versicherer zurück. 

3.  Bitte beachten Sie, dass die Ver- 
sichertenkarten bei der Auslieferung 
durch den Krankenversicherer auf 
dem Chip nur die administrativen 
Daten wie Name, Vorname, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Name des 
Versicherers, neue AHV-Nummer 
und Karten-Nummer umfasst. Auf 
dem Magnetstreifen befinden sich 
lediglich die Karten-Nummern für 
Lesegeräte, welche noch keine Chip-
karten lesen können. 

4.  Der medizinische Leistungserbrin-
ger kann mit Hilfe der neuen Ver- 
sichertenkarte die aktuellen admi-
nistrativen Daten sowie allfällige 
Versicherten- und Deckungsinfor-
mationen beim Online-Dienst des 
Versicherers abfragen. Damit kann 
er die Kartengültigkeit prüfen und 
feststellen, für welche Versiche-
rungsform Sie versichert sind. Falls 
Sie diese elektronischen Informatio-
nen sperren wollen, müssen Sie dies 
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 
der Versichertenkarte beim Ver- 
sicherer schriftlich beantragen. Dies 
führt dann aber dazu, dass bei der 
Patientenaufnahme beim medizini-
schen Leistungserbringer diese In-
formationen nicht abgerufen und 
verifiziert werden können. Auch der 
bargeldlose Bezug von Medikamen-
ten wird damit verhindert. 
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5.  Bitte verwenden Sie die telefonische 
Notfallnummer von der Rückseite 
der Versichertenkarte, wenn Sie ei-
nen medizinischen Notfall haben. 

6.  Falls Sie die fakultative Funktion mit 
den medizinischen Notfalldaten be-
nutzen wollen, erledigen Sie das bei 
Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem 
Hausarzt. Er ist berechtigt und er 
kann in Ihrem Auftrag mit seinem 
elektronischen Leistungserbringer-
ausweis diese Notfalldaten abspei-
chern. Wenn Sie diese Notfalldaten 

mit einem PIN schützen lassen wol-
len, müssen Sie allerdings den PUK-
Code, welchen Sie im Begleitschrei-
ben erhalten haben, zum Arzt oder 
ins Spital mitnehmen. Falls Sie Ihren 
PUK-Code verloren haben, melden 
Sie sich bitte beim Versicherer. Er 
kann veranlassen, dass Sie den PUK-
Code erneut zugeschickt erhalten. 

7.  Bitte vernichten Sie sofort nach dem 
Erhalt dieser neuen Versichertenkar-
te ihre bisherige Versichertenkarte 
ohne Mikroprozessor.


